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Preise für elektrische Energie und Netznutzung 
Für die öffentliche Beleuchtung. 
 
gültig ab 1. Januar 2022 
 
 
Energie- und Netznutzungspreise 

Kundensegment Preismodell GP 

CHF/Monat 

ET 

Rp./kWh 

Öffentliche Beleuchtung N-Ö 

Energie 3.90 7.30 

Netznutzung 8.00 4.10 

 

 

Preise für Ökologische Mehrwertprodukte und Förderprodukte: 

BLAU 0.2 Rp./kWh 

STANDARD 1.5 Rp./kWh 

GRÜN 5.0 Rp./kWh 

 
 
 
Abgaben auf Energie und Netznutzung 

- Systemdienstleistungen an Swissgrid 0.16 Rp./kWh 

- Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an Bund 2.30 Rp./kWh 
  inkl. Abgabe gemäss Gewässerschutzgesetz (GSchG)  
- Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL) 0.34 Rp./kWh 

 
 
 
Legende: GP Grundpreis  HT Hochtarif  NT Niedertarif  Ö Öffentliche Beleuchtung  N Niederspannungsebene (400/230V) 
 
 
Tarifzeiten 

 

 
 
 
 

Niedertarif (NT) gilt ebenso an den Feiertagen: 
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August und 25. Dezember. 
Zeitabgrenzung gemäss Toleranzgrenzen in den AGB 

 

Zeitraum Mo Di Mi Do Fr Sa So 
        

00.00 - 06.00        
        

06.00 - 21.00        
        

21.00 - 00.00        

        

  Hochtarif (HT)  Niedertarif (NT) 

Ö 22 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Es gelten primär die Bestimmungen der jeweils geltenden Fassung der „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung elektrischer Energie in 
der Grundversorgung“. Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten. 
 
Lastschriftverfahren (LSV) / Debit Direct (DD) 

Rechnungen werden auf Wunsch frühestens am Fälligkeitsdatum ohne Abzug direkt über ein Bank- oder 
Postkonto eingezogen. 
 
Anschlussbedingungen 
An das öffentliche Beleuchtungsnetz dürfen keine privaten Leitungen und dergleichen angeschlossen 
werden. Die zu vergütende Entschädigung für Privatleuchten ist zwischen den betreffenden Gemeinden 
und den Privaten direkt zu regeln. Beheizte Verkehrsspiegel und Parkautomaten dürfen an die Messung 
der öffentlichen Beleuchtung angeschlossen werden. Einzelne Lampen mit durchgehender Brenndauer 
(bis 24 Stunden) werden toleriert. 
 
Steuern und gesetzliche Abgaben 
Die oben aufgeführten Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer. Abgaben und Leistungen an das 
Gemeinwesen sind auf der Stromrechnung separat aufgeführt. 
 
Mehrwert- und Förderprodukte 
Die Mehrwert- und Förderprodukte sind in den Preisblättern P und FP beschrieben. 
 
Änderungsvorbehalt 
Anpassungen der Preismodelle und eine Überprüfung der Preise bleiben der EBL vorbehalten. 
 
Ausserkraftsetzung des bestehenden Preisblattes 
Mit der Inkraftsetzung dieses Preisblattes werden alle vorherigen Versionen des Preisblattes Ö ausser 
Kraft gesetzt. 
 
 
 
Sie können den Bezug Ihrer Energiequalität jederzeit auf die nächste Abrechnungsperiode hin kündigen und zu Ihrem gewünschten 
Produkt wechseln. 

 
 
 
 
 
 
 
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) EBL. Aus Verantwortung für die Zukunft. 
Mühlemattstrasse 6 Montag bis Donnerstag 
4410 Liestal 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
T 0800 325 000  • F 061 926 11 22 Freitag 
info@ebl.ch • www.ebl.ch 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 


